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Streuobstpakt im WeinPanorama Steigerwald geht in die Verlängerung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch bis zum 12. Januar 2025 mitmachen und Bäume pflanzen 
In den Gemeinden Dingolshausen, Donnersdorf, Frankenwinheim, Lülsfeld, Michelau, Ober-
schwarzach und Sulzheim sowie Stadt Gerolzhofen können erneut Streuobstbäume bestellt wer-
den. Die Pflanzung der ökologisch besonders wertvollen Bäume wird aus Mitteln der Bayerischen 
Staatsregierung über die Ämter für Ländliche Entwicklung gefördert mit einem i.d.R. kostendecken-
den Zuschuss von 45€ pro förderfähigem Hochstamm. 
 
Seien Sie dabei! Infos und Bestellformular finden Sie unter www.weinpanorama-steigerwald.de un-
ter dem Menüpunkt ILE Region - Streuobst für alle. 

12/2024                               07. Dezember 2024 
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A M T L I C H E S  
 

Satzung 
 

über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 
 

der Gemeinde Michelau i. Steigerwald (Hebesatzsatzung) 
 
Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22.02.1998 (GVBl. S 796), zuletzt geändert durch die §§ 2, 3 des 
Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385, 586) und Art. 18 des Bayerischen Kommunalabgabenge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl. 264), zuletzt geändert durch § 
12 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBl. S. 385) in Verbindung mit § 25 Abs. 1 und 2 des Grund-
steuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) und Art. 5 des Bayerisches 
Grundsteuergesetzes vom 10.12.2021 (GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes 
vom 21.04.2023 (GVBl. S. 128) sowie § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 22 des Geset-
zes vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411), erlässt die Gemeinde Michelau i. Steigerwald folgende 
Satzung: 
 

§ 1 Hebesätze 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)  330 v. H. 
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)      180 v. H. 
3. Gewerbesteuer        320 v.H. 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
Michelau, 29.10.2024 
Gemeinde Michelau i. Steigerwald 
gez. 
Wolf, 
Erster Bürgermeister 
 
 

 
 

Grundsteuerbescheide 

Nach § 266 des Bewertungsgesetzes sind sämt-

liche bis zum 31.12.2024 erlassenen Einheits-

wert- und Grundsteuerbescheide kraft Gesetzes 

aufgehoben. Gemäß § 25 Abs. 2 Grundsteuer-

gesetz verlieren die bisherigen Hebesätze für 

die Grundsteuer ihre Geltung. Damit die Ge-

meinde ab dem 01.01.2025 Grundsteuereinnah-

men erheben kann, hat der Gemeinderat die He-

besätze für die Grundsteuer neu festgelegt und 

die nachfolgende Hebesatzsatzung 

beschlossen. Anfang Dezember 2024 erhält 

dann jede/r Grundstückseigentümer/in einen 

neuen Grundsteuerbescheid. 

Die Gemeinde ist wie jede andere Gemeinde 

zwar nicht verpflichtet, die Hebesätze für die 

Grundsteuer zu ändern. Der Gemeinderat hat 

am 28.10.2024 dennoch eine Senkung des He-

besatzes der Grundsteuer B beschlossen, so-

dass die künftigen Grundsteuereinnahmen ge-

genüber den Grundsteuereinnahmen in 2024 

weitestgehend unverändert bleiben.  
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Da bisher noch nicht jedes Grundstück ein sog. 

Messbetragsbescheid vom Finanzamt, der 

Grundlage für den Grundsteuerbescheid der 

Gemeinde ist, vorliegt und es zu Berichtigungen 

von bereits vorliegenden Messbetragsbeschei-

den kommen kann, werden die jetzt beschlosse-

nen Grundsteuerhebesätze in 2025 erneut über-

prüft und ggf. geändert. 

Der Grundsteuerbescheid der Gemeinde für 
2025 legt zwingend den 

Grundsteuermessbetrag zugrunde, der der Ge-
meinde vom Finanzamt gemeldet wurde. Soweit 
die Höhe des Grundsteuermessbetrags aus Ih-
rer Sicht als Grundstückseigentümer/in nicht 
korrekt sein soll, dann müssten Sie sich an das 
Finanzamt wenden. Sofern der Gemeinde vom 
Finanzamt eine Änderung des Grundsteuer-
messbetrags mitgeteilt wird, erfolgt eine Ände-
rung des Grundsteuerbescheids.  
 

 

 
 

An alle Hauseigentümer der Ge-
meinde Michelau i. Stgw. 

 

mit den Ortsteilen Altmannsdorf, Hundels-
hausen, Neuhausen, Neuhof, Prüßberg und 
Sudrach 
 
Wie in den vergangenen Jahren werden Sie per 
Ablesebrief aufgefordert uns die Zählerstände 
der Wasseruhren zu melden. Diese Ablese-
briefe werden am 12.12.2024 versendet und 
das ONLINE-Portal für die Meldung der Zäh-
lerstande ist vom 
 

13.12.2024 bis 30.12.2024 
 

geöffnet. 
 
Aufgrund technischer Umstellungen unseres 
Softwareanbieters können die Zählerstände 
nur in diesem Zeitraum online eingetragen 
werden. 
 
Eine weitere Möglichkeit den Zählerstand zu 
melden, wäre das Antwortschreiben auszufül-
len und in den Gemeindebriefkasten zu werfen, 
per Post an die Verwaltungsgemeinschaft oder 

per Mail zuzusenden bzw. per Telefon zu mel-
den (Mailadresse und Nr. siehe unten).  
 

Auch für Fragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung: 

Frau Gehring, Tel. 09382-607-38 (eMail: ju-
dith.gehring@gerolzhofen.de) 

oder 

Frau Knetzger, Tel. 09382-607-58 (eMail: 
nicole.knetzger@gerolzhofen.de) 

oder 

Frau Roth, Tel. 09382-607-28 (eMail: ul-
rike.roth@gerolzhofen.de) 

  

Weiterhin bitten wir zu beachten, dass 
die Verwaltungsgemeinschaft Gerolz-
hofen vom 23. bis 29.12.2024 ge-
schlossen ist.  
 
Ist keine Ablesung möglich und wird kein 
Zählerstand gemeldet, wird der Verbrauch 
anhand der Vorjahre geschätzt. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mit-
hilfe! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuelle Informationen 
 
 

finden Sie auf unserer Homepage: www.michelau.de 
 

Mit dem Gemeinde Newsletter werden Sie immer zeitnah und aktuell informiert. 
Für den Newsletter melden Sie sich bitte auf der Homepage an. 

 

Bitte beachten Sie die Hinweise bei der Anmeldung zum Newsletter. 
Sie müssen immer mit Ihrer angegebenen E-Mail-Adresse bestätigen, damit 

Sie den Newsletter erhalten! 
 

mailto:judith.gehring@gerolzhofen.de
mailto:judith.gehring@gerolzhofen.de
mailto:nicole.knetzger@gerolzhofen.de
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I N F O R M A T I O N E N  
 

Landkreis Schweinfurt: 

Die Abfallkalender 2025 
sind unterwegs 

 
Abfall-App erhält neue Optik und verbesserte 
Menüführung  
 
Der Abfallkalender als bewährte Jahresüber-
sicht für die jeweils örtlichen Abfuhrtermine ist 
auch in Zeiten der Digitalisierung nicht wegzu-
denken. Alle Haushalte in den 29 Gemeinden 
des Landkreises erhalten den jeweils für ihren 
Ort passenden Kalender in den nächsten Wo-
chen.  
 
Abfall-App erhält neue Optik und verbesserte 
Menüführung  
Bei der Abfall-App gibt es zum Ende des Jahres 
eine Neuerung: Die beliebte App wurde barrie-
refrei gestaltet und erhält eine neue Optik mit 
verbesserter Menüführung.  
 
Wer die App bereits installiert hat, muss nichts 
tun, denn die Aktualisierung kommt direkt über 
den App-Store. Wenn man die App das erste 
Mal öffnet, wird man Schritt für Schritt durch die 
Einstellungen geführt und kommt direkt auf die 
neue Startseite. Genaue Informationen finden 
alle Nutzerinnen und Nutzer über eine Push-
Nachricht, die demnächst verschickt wird.  
 
Wissenswertes rund um die Abfallwirtschaft 
des Landkreises Schweinfurt  
Sowohl im gedruckten Abfallkalender als auch 
auf der Webseite und in der Abfall-App finden 
sich neben den Abfuhrdaten auch Informationen 
zu aktuellen Themen, zu den beiden Wertstoff-
höfen, eine Übersicht über die Ansprechpartner 
rund um die Abfallwirtschaft und zwei Sperrmüll-
Anforderungskarten.  
Termine der stationären Problemmüll-Samm-
lung auf den beiden Wertstoffhöfen sowie Ter-
mine von Repair-Cafés und Gebrauchtartikel-
verkäufen runden das Angebot ab.  
 
Auch im neuen Jahr gilt: Um keinen Abfuhrter-
min zu verpassen, müssen die Tonnen, die ge-
leert werden sollen, früh um 6 Uhr bereitstehen.  
 
Falls Bürgerinnen und Bürger bis Ende Dezem-
ber keinen Abfallkalender erhalten haben soll-
ten, können sie sich bei der jeweiligen 

Gemeindeverwaltung ein Exemplar abholen. Er-
gänzend dazu steht der Kalender ab sofort in der 
Abfall-App und unter https://www.landkreis-
schweinfurt.de/abfuhrkalender zum Herunterla-
den bereit.  
 
Bei Fragen: Das Team in der Abfallberatung ist 
wie gewohnt im Landratsamt erreichbar unter 
der Telefonnummer 09721 / 55-546 oder unter 
abfallberatung@lrasw.de. 
 
 

 
 

WeinPanorama Steigerwald 
 

Der Neue im Altstadtbüro  

WeinPanorama Steigerwald bekommt neuen 
Regionalmanager 

Der Trägerverein des Integrierten Ländlichen 
Entwicklungs-Zusammenschlusses (ILE) Wein-
Panorama Steigerwald hat seit dem 15. Okto-
ber 2024 einen neuen ILE-Manager und Ge-
schäftsführer angestellt. Christian Förster tritt 
die Nachfolge Carina Heins an und ist Ihr neuer 
Ansprechpartner für Projekte und Öffentlich-
keitsarbeit zur ländlichen Entwicklung Ihrer Hei-
matregion. 

Kleine Projekte, großes Engagement 

Das Regionalbudget bezuschusst erneut Klein-
projekte 

Mit der beliebten Zuschussförderung Regional-
budget werden in diesem Jahr wieder enga-
gierte Bürger, Vereine und Kommunen in der 
Region WeinPanorama Steigerwald bei der 
Umsetzung Ihrer Projekte unterstützt. Dabei 
leisten sie einen wichtigen Beitrag für die ländli-
che Entwicklung, für ihre lokalen Gemeinschaf-
ten und eine attraktive Heimat- und Genussre-
gion. Jedes einzelne Projekt kommt dabei zum 
Tragen und unterstützt die vielfältige und berei-
chernde Arbeit der Verein und Gruppen.  

Wer jetzt Appetit bekommt, ein eigenes Klein-
projekt umzusetzen, erhält bei ILE-Manager 
Christian Förster Beratung rund um Projektge-
staltung, Antragstellung und Förderung. För-
deranfragen für 2025 können bis 31. Januar 
2025 eingereicht werden. Infos unter wein-
panorama-steigerwald.de, Menüpunkt ‚ILE Re-
gion – Regionalbudget  2025.  
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T E R M I N E  U N D  V E R A N S T A L T U N G E N  

 

 

Christbaumverkauf 
 
 

Samstag, 07.12.2024 ab 15.00 Uhr 
an der Vollburghalle Michelau 

 
 

 

Weihnachtsfeier der Heimatkapelle 
 
 

Sonntag, 08.12.2024 
Vollburghalle Michelau 

 
 

 

Nächste Gemeinderatssitzung 
 
 

Montag, 09.12.2024, 19:00 Uhr 
Rathaus/Sitzungssaal 

 
 

 

Frauenbund Weihnachstfeier 
 
 

Donnerstag, 12.12.2024, 18.30 Uhr 
im Rathaus 

 
 

 

Weihnachtsfeier der DJK Michelau 
 
 

Samstag, 14.12.2024 
Sportheim Prüßberg 

 
 

 

Nächstes Mitteilungsblatt 
 
 

Samstag, 21.12.2024 
 

Redaktionsschluss 
Freitag, 13.12.2024 

 
 

 

Glühwei(h)nacht in Altmannsdorf 
 
 

Samstag, 21.12.2024, 17:00 Uhr 
 

 

 

Neujahrsanblasen mit der Heimatkapelle 
 
 

Montag/Dienstag, 30./31.12.2024 
 

 
 
 
 

 

 

Schlachtschüssel der DJK Michelau 
 
 

Samstag, 04.01.2025, 11:00 Uhr 
Sportheim Prüßberg 

 
 

 

Heimatkapelle - Fränkisch-frecher Abend 
 
 

Samstag, 04.01.2025, 19:30 Uhr 
Vollburghalle Michelau 

 
 

 

Heimatkapelle – 1. Steigerwälder Tanzboden 
 
 

Sonntag, 05.01.2025 
Vollburghalle Michelau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Michelau im Steigerwald 

 
kostenlos verteilt an alle Haushalte 

Herausgeber: 
Gemeinde Michelau im Steigerwald 

Verantwortlich für Satz und Druck, Sonja Pfriem 
 

V.i.S.d.P. Michael  Wolf ,1. Bürgermeister 
 

 
Erreichbarkeiten 

VG Gerolzhofen www.vg-gerolzhofen.de 

Homepage Michelau www.michelau.de 

1. Bürgermeister 0151/22006759 

Rathaus 09382/316751 

E-Mail info@michelau.de 

Bauhof 09382/315775 

Bauhofleiter 0151/21543705 
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K I R C H E N G E M E I N D E  
K I R C H E  A M  Z A B E L S T E I N
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Ä R Z T L I C H E R  B E R E I T S C H A F T S D I E N S T  
 

Allgemein-Ärzte 
 
Telefonisch ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst kostenlos 
unter der vorwahlfreien Bereitschaftsdienstnummer 
 

116 117 
 

zu erreichen. In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie 

sich an   112 

 

 
Bereitschaftspraxis 

am Krankenhaus St. Josef 
 
Ludwigstraße 1, 97421 Schweinfurt 
Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do.:   18:00-21:00 Uhr 
Mi., Fr.:     16:00-21:00 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 09:00-21:00 Uhr 
 

 
Kinderärzte 

 
Bereitschaftspraxis 
am Leopoldina Krankenhaus 
Kinder- und Jugendärztliche Bereitschaftspraxis Main-
Rhön am Leopoldina Krankenhaus 
Gustav-Adolf-Straße 6-8, 97422 Schweinfurt 
 
Öffnungszeiten: 
Mi., Fr.:     16:00-19:30 Uhr 
Sa., So., Feiertag: 10:00-14:00 Uhr 
und      15:00-19:30 Uhr 
 

 
Zahnärztlicher Notdienst 

 
07.12. und 08.12.2024 
Dr. Gunda Kaulitz, 09324 / 3443 
Gartenstr. 3, 97359 Schwarzach am Main 
 
14.12. und 15.12.2024 
Dr. med. dent. Waltraud Pfister 
Stefan Pfister, 09382 / 318411 
Grabenstr. 23, 97447 Gerolzhofen 
 
21.12. und 22.12.2024 
Dr. Gunda Kaulitz, 09324 / 3443 
Gartenstr. 3, 97359 Schwarzach am Main 
 
23.12.2025 
Dr. med. dent. Silvia Maier-Sabo, 09381 / 1381 
Zum Steinbruch 1, 97332 Volkach 
 
24.12.2025 
Dr. Jens-Olaf Sachau, 09383 / 97470 
Sophienstr. 2, 97353 Wiesentheid 
 
25.12.2025 
Dr. Alexander Hornung, 09382 / 7673 
Rügshöfer Str. 3, 97447 Gerolzhofen 

 
26.12.2025 
Dr. Gunda Kaulitz, 09324 / 3443 
Gartenstr. 3, 97359 Schwarzach am Main 
 
27.12.2025 
Dr. Olaf Hiltl, 09381 / 6755 
Spitalstr. 18, 97332 Volkach 
 
28.12. und 29.12.2024 
Andreas Balogh, 09383 / 396 
Wiesenstr. 17, 97355 Rüdenhausen 
 

oder https://www.notdienst-zahn.de 
 

 
Apothekennotdienst 

 
(Der Bereitschaftsdienst wechselt täglich um 8:00 Uhr) 

 
Sa. 07.12. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
So. 08.12. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Mo. 09. 12.Einhorn-Apotheke Haßfurt 
Di. 10. 12.Rosen-Apotheke Ebelsbach 
Mi. 11.12. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Do. 12.12. Löwen-Apotheke Haßfurt 
Fr. 13.12. Linden-Apotheke Zeil 
Sa. 14.12. Stadt-Apotheke Haßfurt 
So. 15.12. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Mo. 16.12. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Di. 17.12. Fuchs-Apotheke Knetzgau 
Mi. 18.12. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
Do. 19.12. Rosen-Apotheke Ebelsbach 
Fr. 20.12. St. Christophorus-Apotheke Sand 
Sa. 21.12. Löwen-Apotheke Haßfurt 
So. 22.12. St. Florian-Apotheke Gerolzhofen 
Mo. 23.12. Stadt-Apotheke Haßfurt 
Di. 24.12. Rats-Apotheke Zeil 
Mi. 25.12. Apotheke am Krankenhaus Haßfurt 
Do. 26.12. Apotheke Ebrach OHG Ebrach 
Fr. 27.12. Stadt-Apotheke Gerolzhofen 
Sa. 28.12. Rosen-Apotheke Ebelsbach 
So. 29.12. Kronen-Apotheke Gerolzhofen 
 
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem 
ständigen Änderungsservice. 
 
Telefonischer Notdienstfinder: 
Kostenlos vom Festnetz: 0800 00 22833 
 
oder im Internet: 
www.lak-bayern.notdienst-portal.de 
 

 
Tierärztlicher Notdienst 

 
Unter 01805 00 96 82 erhalten Sie die Kontaktdaten des 
tierärztlichen Notdienstes im Raum Schweinfurt/Haß-
berge. Bitte beachten Sie, dass es sich auch hier um einen 
freiwilligen Service handelt. 
  

https://www.notdienst-zahn.de/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/
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